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1. EINLEITUNG 
 
Das Konzept regelt den Spielbetrieb mit Zuschauern für die Schmiedgrundhalle (Hallen-Nr. 
22047) und die Hardwaldhalle (Hallen-Nr. 22048) Eppingen. Dafür werden folgende 
Verordnungen und Empfehlungen berücksichtigt: 
 

o „Corona Verordnung“ (vom 19.03.2022) des Bundeslandes Baden-Württemberg 
o „Corona Verordnung Sport“ (vom 19.03.2022) des Bundeslandes Baden-

Württemberg 
o Hygienekonzept der Handballverbände in Baden-Württemberg 2021/22 

 
Die Hygiene- und Abstandsregeln stehen zu jeder Zeit und überall dort, wo es möglich ist, 
im Fokus aller Beteiligten. Mit den im Weiteren dargelegten Maßnahmen soll das 
Infektionsrisiko der am Spiel- und Wettkampfbetrieb Beteiligten auf ein vertretbares 
Mindestmaß reduziert werden.  
 
Der TB Richen kommuniziert sämtliche Hygienemaßnahmen und neue Regelungen an alle 
Teilnehmenden, Trainer*innen und Zuschauer*innen. 
 
 

2. EINHALTUNG DER MAßNAHMEN 
 
Es wird vom Verein verbindlich eine Hygieneverantwortliche benannt. Diese agiert als 
Ansprechpartnerin gegenüber dem Verband und den Gesundheitsämtern bzw. der 
Kommune. Sie wird über den Vereinsaccount auf HVW Phoenix verpflichtend hinterlegt und 
ihre Daten für Fragen der Gegner bzw. des Verbandes veröffentlicht.  
 
Hygieneverantwortliche des TB Richen: 
 
Svenja Dalferth 
Tel.: +49 15256365442 
E-Mail: meine-svenja[at]web.de 

Sie ist für die Schulung, Umsetzung, Dokumentation und Kontrolle der eingeleiteten 
Schutzmaßnahmen verantwortlich. Hierzu zählt insbesondere auch die Einweisung der 
Sportler*innen und Trainer*innen in das Hygienekonzepts für die Wiederaufnahme des 
Spielbetriebs. 

 

3. ZUTRITTS- UND TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN 
 
3G-REGEL 
Die Sporthalle betreten dürfen alle Personen, die als einen 3G-Nachweis vorlegen können. 

Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene benötigen einen zertifizierten negativen Testnachweis, 
der bei einem Antigen-Schnelltest maximal 24 Stunden alt und bei einem PCR-Test maximal 
48 Stunden alt sein darf. Selbst durchgeführte Tests gelten nicht als zertifiziert. 
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Test- und Genesenennachweise sind in verkörperter oder digitaler Form, Impfnachweise 
ausschließlich in digital auslesbarer Form (QR-Code) vorzulegen. In beiden Fällen ist ein 
amtliches Ausweisdokument im Original zum Abgleich vorzulegen. 

Ausgenommen von der 3G-Regel sind:  

 Personen, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder noch nicht 
eingeschult sind. 

 Bei Schüler*innen bis einschließlich 17 Jahre reicht das Vorzeigen des 
Schülerausweises, weil sie regelmäßig in der Schule getestet werden. Diese Regelung 
gilt nicht während den Schulferien. 

 

4. ZUTRITT- UND TEILNAHMEVERBOT 
 
Die oben aufgeführten Zutritts- und Teilnahmevoraussetzungen und die damit verbundenen 
Nachweise werden am Eingang durch Helfer*innen überprüft. Bei Nichterfüllung der 
Voraussetzungen wird der Zutritt untersagt. 
 
Die Kontrolle der Nachweise erfolgt, wenn möglich, elektronisch (z.B. CovPassCheck-App). 
 
Zur Vereinfachung der Handhabung von Spieler*innen inkl. Trainerpersonal, kann der 
Gastverein dem Heimverein über ein Formular schriftlich bestätigen, dass alle Spieler*innen, 
Trainer*innen etc. geimpft, genesen oder getestet sind. Eine entsprechende Vorlage ist im 
Anhang zu finden.  
 
Es besteht ein Zutritt- und Teilnahmeverbot, wenn typische Symptome einer Infektion mit 
dem Coronavirus, namentlich Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie 
Halsschmerzen vorhanden sind.  
Risikopatienten und Angehörigen der Risikogruppen wird von einer Teilnahme abgeraten. 
 
Im Spielfeldbereich dürfen sich ausschließlich folgende Personen aufhalten: Spieler*innen, 
Offizielle, Schiedsrichter*innen, Schiedsgericht, Ordner, Presse. 
 
 

5. MUND-NASEN-SCHUTZ UND ABSTANDSREGELN 
 
Grundsätzlich sind während der gesamten Veranstaltung alle Anwesenden (ausgenommen 
Kinder unter 6 Jahren) zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtet. Personen ab 
18 Jahren müssen eine FFP2-Maske tragen. 
Unmittelbar Spielbeteiligten ist es gestattet, den Mund-Nasen-Schutz im Spielfeldbereich 
abzunehmen. 
 
Des Weiteren ist die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern untereinander 
grundlegend zu beachten.  
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6. VORBEREITUNG DER SPORTSTÄTTE 
 
Folgende Hygieneausrüstung liegt in ausreichendem Umfang vor: 

o Flächendesinfektionsmittel 
o Handdesinfektionsmittel mit Spendern 
o Flüssigseife mit Spendern 
o Papierhandtücher 
o Einmalhandschuhe 

REINIGUNG/DESINFEKTION 
 
Grundsätzlich wird die regelmäßige Reinigung der Räumlichkeiten durch die Stadt Eppingen 
koordiniert und gewährleistet. 
 

o An folgenden Orten sind Desinfektionsmittelspender positioniert: 
Haupteingang, Zeitnehmertisch (siehe Hallenplan). 
 

o Die Mannschaftsbänke sind bei mehreren Spielen vor dem Eintreffen der 
Mannschaften und nach dem Spiel durch den Heimverein zu desinfizieren bzw. zu 
reinigen. 
 

o Der Laptop zur Eingabe des elektronischen Spielberichts, das Bedienpult zur 
Steuerung des Anzeigensystems sowie weitere technische Gerätschaften inkl. der 
gesamten Ausstattung des Zeitnehmertischs werden regelmäßig gereinigt. 

 
o In allen genutzten Räumlichkeiten wird für eine regelmäßige Durchlüftung gesorgt. 

 
AUSHÄNGE 
 

o Beschriftung der Ein- und Ausgänge und von Laufwegen. 
o Die allgemein geltenden Regelungen werden verständlich erklärt und gut sichtbar in 

der Halle angebracht. 
 
 
EINGANG 

o Der Eintritt in die Halle erfolgt in Zeitfenstern für Mannschaften und jene für weitere 
Spielbeteiligte. Die Zeitfenster werden im Vorfeld des Spiels vom Verein 
kommuniziert.  
 
Heimmannschaft: 60 Minuten vor Anpfiff 
Gastmannschaft: 50 Minuten vor Anpfiff 
Schiedsrichter: 40 Minuten vor Anpfiff 
Zuschauer und sonstige Beteiligte: frühestens 20 Minuten vor Anpfiff 
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o Zur Vermeidung von Kontakt mit Türklinken, sind die Eingangstüren während der 
Veranstaltung möglichst dauerhaft geöffnet. 
 

o Der Eingangsbereich ist entsprechend durch Verantwortliche des Vereins besetzt. Mit 
Hilfe von Eintrittskarten wird die Erfassung aller Zuschauer gewährleistet. 
 

o Folgende verpflichtende Maßnahmen werden bei Ankunft aller Spielbeteiligten 
durchgeführt: Desinfektion der Hände bei Betreten der Halle am bereitgestellten 
Desinfektionsmittelspender, Erfassung der Kontaktdaten und Überprüfung der 
Zutrittsvoraussetzungen (3G-Regel). 
 

o Der Zutritt und das Verlassen der Halle erfolgt getrennt durch die zwei Eingangstüren 
der Halle bzw. im Rechts-Verkehr (Markierung). 
 

o Der Zugang zur Zuschauertribüne der Hardwaldhalle erfolgt über die Treppe im 
Einbahnverkehr. 

 

7. SPIELABLAUF 

ZUGANG ZUM SPIELFELD 
 
Die Mindestabstandsregelung im Spielfeldzugang muss zu allen Zeitpunkten (Betreten des 
Spielfeldes, in der Halbzeit, nach dem Spiel) eingehalten werden. Eine Entzerrung des 
Spielfeldzugangs erfolgt beispielsweise über Rechts/ Links-Verkehr und zeitlich getrenntes 
Betreten des Spielfelds. 
 
AUSWECHSELBEREICH/-BÄNKE 
 
Der Platz für die Mannschaftsbänke wird größtmöglich gewählt, um eine entsprechende 
Entzerrung zu schaffen.  
 
Auf der Bank gilt die Abstandsregelung nicht. 
 
In der Halbzeit werden die Bänke getauscht bzw. gereinigt oder es wird in Absprache mit der 
gegnerischen Mannschaft und dem Schiedsrichter kein Seitenwechsel durchgeführt.  
 
TECHNISCHE BESPRECHUNG 
 
Für die technische Besprechung kann der Technik-Raum (siehe jeweiliger Hallenplan) 
genutzt werden. Auch hier sind die Abstandsregeln einzuhalten. Sollte dies nicht möglich 
sein, kann die Besprechung auch auf dem Spielfeld durchgeführt werden. 
 
An der technischen Besprechung nehmen teil: Schiedsrichter*in, Zeitnehmer*in, 
Sekretär*in, sowie jeweils max. ein/e Vertreter*in des Heim- und Gastvereins.  
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HALBZEIT/NACH DEM SPIEL 
 
Das Spielfeld wird von Schiedsrichter, Heim- und Gastmannschaft in ausreichendem Abstand 
verlassen (und nach der Pause ebenso wieder betreten). 
 
Wenn mehrere Spiele nacheinander stattfinden, betritt die nachfolgende Mannschaft den 
Spielfeldbereich erst, wenn die zuvor Spielende diesen verlassen hat. 
 

8. DUSCHEN UND UMKLEIDEN 

In den Duschen und Umkleiden wird die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m 
empfohlen. Dazu können pro Mannschaft kleinere Gruppen gebildet werden, welche die 
Umkleiden nacheinander nutzen. Gegebenenfalls werden einer Mannschaft zwei Kabinen 
zur Verfügung gestellt. 
Die Verweildauer sollte auf ein Minimum reduziert werden. 
 
Sollte es zu Kapazitätsengpässen kommen, wird den Gastmannschaften der Vortritt 
gelassen. 
Den Spieler*innen wird empfohlen, die Toiletten in den Umkleiden zu nutzen, um die 
Trennung zwischen Zuschauer*innen und Spieler*innen aufrechtzuerhalten. 
 

9. GASTRONOMIE 

Der Verkauf von Speisen und Getränken findet unter den geltenden Hygieneregeln statt. Die 
Helfer bei der Bewirtung tragen einen Mund-Nasen-Schutz. 
 
Beim Warten in der Schlange ist 1,5 Meter Abstand zwischen den wartenden Personen zu 
halten. Das Warten erfolgt im Einbahnverkehr.  
Beim Verzehr darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden, der Mindestabstand gilt 
dennoch. 
 

10. MAßNAHMEN BEI SITUATIVEN VERÄNDERUNGEN 

Bei Änderungen der CoronaVO oder neuen Verordnungen wird das Hygienekonzept 
entsprechend angepasst und auf Verlangen dem Halleneigner übermittelt. 
 
Sollte es zu einem kritischen Infektionsaufkommen kommen, beispielsweise der Infektion 
von Spieler*innen/Zuschauer*innen oder zu regionalen Lockdowns, werden folgende 
Maßnahmen ergriffen: 
 

1. Meldung beim lokalen Gesundheitsamt und Übermittlung der dokumentierten Daten 
2. Information des Staffelleiters 
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11. ANHANG 
 

o Hallenpläne 
o Formular Bestätigung 3G 



Schmiedgrundhalle Eppingen 
  



Hardwaldhalle Eppingen 
 



                   
 
 

 
Bestätigung 3G-Nachweis 

 

Hiermit bestätige ich           (Name) als Trainer:in des/der       

(Gastverein), dass sämtliche Spieler*innen, Trainer*innen, Offizielle u.ä. 

unseres Vereins, die Sporthalle des       (Heimvereins) am       

(Datum) betreten, mir einen 3G-Nachweis* vorgelegt haben.  

 

Es handelt sich dabei um       (Anzahl) Personen. 
 

 

 

      

Ort, Datum 

 

 

 

_______________________________________ 

Unterschrift Trainer:in 
 

 

*Bei Schüler:innen ist der Schülerausweis ausreichend, da sie in der 

Schule getestet werden und kein aktuelles Testergebnis vorweisen 

müssen.  
 




